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turnier-ordnung

des schachclubs noris / tarrasch 1873 nürnberg e.v.

A
allgemeine bestimmungen

§ 1
1.
alle mitglieder des clubs sind berechtigt, an den in dieser turnierordnung (TO) genannten turnieren teilzunehmen.

2. die vorstandschaft kann gäste zulassen. die zulassung gilt nur für das turnier, für das sie erteilt wurde.

§ 2

1. die durchführung der turniere obliegt dem spielleiter.

2. der spielleiter ist an seine einmal getroffene entscheidung gebunden.

3. über proteste gegen entscheidungen des spielleiters entscheidet die vorstandschaft ohne mitwirkung des spielleiters und evtl. am verfahren beteiligter mitglieder. die entscheidung der vorstandschaft ist endgültig.

4. zum protest berechtigt sind alle betroffenen spieler.

§ 3

1. ein protest ist schriftlich bei einem vorstandsmitglied binnen einer woche nach kenntnis der entscheidung einzulegen.

2. in härtefällen kann bei fristversäumnis nachsicht gewährt werden.

§ 4

1. die vorstandschaft ist bei protesten beschlußfähig, wenn mindestens 4 ihrer mitglieder mitwirken.

2. vor der entscheidung sind der spielleiter und der protestierende spieler zu hören.

3.
die entscheidungen ergehen mit einfacher mehrheit. stimmengleichheit gilt als abnehnung des protestes.

§ 5

1. die einlegung eines protestes berechtigt nicht dazu, die weitere mitwirkung an einem turnier von einer vorherigen entscheidung über den protest abhängig zu machen.

§ 6

1. der spielbeginn ist 19.15 uhr. abweichende vereinbarungen sind mit zustimmung des spielleiters zulässig.

2. fehlt ein spieler bei spielbeginn, so ist sein gegner berechtigt, die uhr nach aufstellen der figuren in gang zu setzen. – fehlen beide spieler, so wird die differenz zwischen dem spielbeginn und dem erscheinen des ersten spielers als zeitverbrauch für jeden der beiden spieler gewertet. satz 1 gilt entsprechend.

3. für einen spieler, der eine stunde nach spielbeginn noch fehlt, wird die partie als verloren gewertet. fehlen zu diesem zeitpunkt noch beide spieler, gilt die partie für beide als verloren.

§ 7

1. notation ist für alle spieler pflicht.

2. beide spieler müssen vor partiebeginn die uhr auf zeigerstand und funktionsfähigkeit prüfen.

3. das ergebnis ist von beiden spielern nach beendinung der partie dem spielleiter, bzw. seinem zuständigen vertreter zu melden.

§ 8

1. der rundenplan für ein turnier wird vom spielleiter festgelegt und bekanntgegeben. er ist verbindlich.

2. mit zustimmung des spielleiters kann vorgespielt werden.

3. in begründeten fällen kann der spielleiter einzelne partien vorverlegen.

§ 9


spiellokal ist das vereinslokal.

§ 10


ein schwerer verstoß gegen die turnierordnung wird mit partieverlust geandet.

§ 11


die bedenkzeit beträgt 2 stunden für 40 züge und 1 stunde für weitere 20 züge.

§ 12


im übrigen gelten die regeln des deutschen schachbundes und des weltschachbundes.

B
die turniere

§ 13

in einer spielzeit finden statt:

I. die vereinsmeisterschaft

II. das pokalturnier

III. das blitzturnier

IV. das sommerturnier

V. die vereinsjugendmeisterschaft

VI. die jugened-pokal-runde

I. die vereinsmeisterschaft:

§ 14

die vereinsmeisterschaft wird in 3 klassen gespielt

§ 15

1. der sieger des meisterturniers rhält den titel „clubmeister 19..“.

er erhält den wanderpokal des clubmeisters für 1 jahr.

2. die inhaber der plätze 1 – 5 des meisterturniers haben anspruch auf berücksichtigung in der 1. Mannschaft.

§ 16

1.
tritt ein spieler vom turnier zurück, so werden seine bisherigen spiele nicht gewertet wenn er weniger als 50% gespielt hat. – hat er 50% oder mehr der partien gespielt, so gelten die noch nicht gespielten partien als verloren.

2. wer dreimal unentschuldigt im turnier fehlt, wird gestrichen, absatz 1 glit entsprechend.

3. jede kampflos als verloren gewertete partie gilt als nicht gespielt. nicht erledigte hängepartien gelten als gespielte partien.

4. ein zurückgetretener oder gestrichenerspieler steigt ab, wenn nicht vom vorstand annerkannte wichtige gründe vorliegen.

ein vom turnier zurückgetretener spieler steigt jedoch nicht ab, wenn er wenigstens 50% der partien gespielt hatund dadurch in der schlußtabelle einen für den klassenerhalt ausreichenden platz erreicht hat.

§ 17

stimmen mindestens 7 vorstandsmitglieder zu, dann kann ein spieler in einer klasse eingereiht werden, für die er keine spielberechtigung besitzt.


absteiger eines vorhergegangenen turniers können nicht berücksichtigt werden.

§ 18

1. ein spieler kann noch bis spätestens 19.15 uhr am spielabend beim spielleiter entschuldigen. - erfolgt die entschuldigung telefonisch oder persönlich am spielabend im spiellokal und der spielleiter ist nicht anwesend, so kann die entschuldigung bei jedem anwesenden vorstandsmitglied vorgebracht werden. Beauftragt ein spieler eine andere person mit seiner entschuldigung, so trägt er das risiko der falschen übermittlung an den spielleiter. - im einverständnis mit dem gegner kann in einem solchen falle die partie nachgeholt werden. § 2 abs.3 gilt hier nicht.

2.
jeder spieler kann sich im verlauf einer vereinsmeisterschaft bis zu 3 mal entschuldigen. eine 4. entschuldigung ist nicht möglich.

§ 19

1. ein abbruch der partieist – außer bei zustimmung des spielleiters und vorliegen wichtiger gründe – erst nach 4 stunden gesamtspielzeit möglich. der spieler, der abbrechen will, gibt den letzten zug ab. beide notationsformulare sind in einen briefumschlag einzulegen.

dieser ist zu verschließen und von beiden spielern unterschrieben beim spielleiter abzugeben.

2. wer im umschlag einen regelwidrigen oder so ungenau beschriebenen zug abgegeben hat, daß dieser nicht eindeutig zu bestimmen ist, hat die partie verloren.

§ 20

1. eine wegen entschuldigung ausgefallene partie muß innerhalb 3 wochenm gespielt sein.

2. der spielleiter legt den termin im einvernehmen mit beiden spielern (fall des § 19) bzw. mit dem anwesenden spieler (fall des § 18) als endtermin fest.

3. nachholpartien haben vorrang vor hängepartien.

§ 21

für nachhol- und hängepartien sind insbesondere die im terminplan ausgewiesenen spielabende heranzuziehen.

§ 22

bei punktgleichheit entscheidet das system sonneborn-berger. wichtige plätze – clubmeister, auf- und abstieg, platz 4 MT, dagegen nicht reserveliste – werden durch stichkämpfe über zwei partien ausgespielt. ist auch hier gleichstand, entscheidet das turnierergebnis nach sonneborn-berger endgültig.

a
das meisterturnier (MT)

§ 23

1. es wird in einer klasse mit 12 teilnehmern mit vor- und endrunde ausgetragen.

2. diese spielen zunächst in einfacher runde jeder gegen jeden. Anschließend spielen die ersten 6 in einfacher runde um die plätze 1-6, die nächsten 6 um die plätze 7-12.

3. bei punktgleichheit auf plätzen, die für die einteilung der endrunde entscheidend sind, entscheidet abweichend von § 22 sofort das system sonneborn-berger.

4. die in der vorrunde erzielten punkte werden in die endrunde übernommen.

5. in der endrunde wird mit umgekehrten farben der vorrunde gespielt. die rundeneinteilung obliegt dem spielleiter. die üblichen paarungstafeln finden keine anwendung.

§ 24

1. teilnahmeberechtigt sind:

a
die plätze 1-8 des letzten meisterturniers,

b
die aussetzer,

c
der pokalmeister,

d
spieler, die in der meisterklasse des bezirks mfr. oder in einem höheren turnier spielberechtigt sind – wenn sie nicht in der vorhergegangenen vereinsmeisterschaft aus der meisterklasse des vereins abgestiegen sind,

e
nach § 17 zugelassene spieler,

f
die aufsteiger aus dem VM-Turnier (klasse II).

2. melden sich weniger als 12 nach abs. 1 spielberechtigte, so wird auf 12 ergänzt nach dem ergebnis der vorangegangenen vereinsmeisterschaft in der reihenfolge:

platz 9 und 10 MT, 3 VMT, 11 MT, 4 und 5 VMT, kein weiteres auffüllen!

3. melden sich mehr als 12 nach abs. 1 berechtigte, so wird nach § 23 gespielt mit folgenden modifikationen:

a) nach abschluß der vorrunde spielt jeweils die hälfte der teilnehmer um die vereinsmeisterschaft bzw. um die spielberechtigung § 24 abs.1a.

bei ungerader teilnehmerzahl spielt in der um die vereinsmeisterschaft spielenden gruppe 1 teilnehmer weniger.

b) der erhalt der spielberechtigung gem § 24 abs.1a

ändert sich:
ab 14 erhalten   9,




ab 16 erhalten 10,




ab 18 erhalten 11  die spielberechtigung usw..

§ 25

ein spieler kann 1 mal aussetzen ohne die spielberechtigung zu verlieren. – dies gilt nicht für die nach § 24 abs.1 b,c,e,f, und abs.2 zugelassenen. diese spieler verlieren ihre spielberechtigung wenn sie nicht an..........TEXT fehlt!!!!!!!!!!!!!!

§ 26

b
die klasse II (vormeisterturnier VMT)

1. bei 14 teilnehmern wird in einer gruppe gespielt

2. bei 15 teilnehmern und mehr wird in parallegruppen mit je höchstens 14 teilnehmern gespielt.

3. wenn in keiner gruppe mehr als 8 teilnehmer sind, wird doppelrundig gespielt.

4. die gruppeneinteilung erfolgt nach dem ergebnis der vorangegengenen VM so, daß die gruppen etwa gleichstark sind.

§ 27

im fall des § 26 abs.1 steigen die beiden ersten auf. In den übrigen fällen steigen die gruppen-sieger auf

§ 28

es steigen 25% der teilnehmer in das haupt-turnier (Klasse III) ab. ergibt sich keine ganze zahl, so wird aufgerundet. bei mehreren gruppen steigen normalerweise aus jeder gruppe gleichviel spieler ab. zrgibt sich aus satz 1 und 2 keine durch die zahl der gruppen teilbare zahl, so werden stichkämpfe über 2 partien zwischen den in jeder gruppe bestplazierten möglichen absteigern ausgetragen.

§ 29

bei weiniger als 14 teilnehmern gilt § 24 abs.2 entsprechend.

§ 30


der jugendmeister ist in klasse II spielberechtigt.

§ 31

c
klasse III (allgemeine klasse)


die §§ 26 und 27 gelten entsprechend.


Der spielleiter kann alle teilnehmer in einer gruppe spielen lassen.

II.
das pokal – turnier 

§ 32


es wird ohne klassen-einteilung im k.o.-system ausgetragen.

§ 33


zeitlich wird wie in der vereinsmeisterschaft gespielt

§ 34

paarungen und farbverteilung werden jeweils ausgelost.

§ 35

1. hängepartien müssen bis beginn der nächsten runde erledigt sein.

2. bei unentschiedenem ausgang einer partie entscheidet eine blitzpartie mit je 10 Minuten, die farben werden gewechselt.

3. abs.2 satz 1 gilt nicht für das pokal-endspiel.

dies wird bei remis mit wechselnden farben wiederholt.

erst dann entscheidet die erste gewonnene blitzpartie.

§ 36

1. der sieger erhält den titel „pokalmeister“. dazu den wanderpokal des vereins für die dauer eines jahres.

2. gewinnt ein spieler den pokal 3 mal hintereinander oder 5 mal insgesamt, behält er ihn endgültig.

§ 37


im übrigen gelten die bestimmungen der vereinsmeisterschaft sowie sie anwendbar sind.

III.
das blitz-turnier

§ 38

der spieler mit den schwarzen steinen bestimmt, auf welcher seite des schachbretts die uhr aufzustellen ist. auf körperbehinderte spieler ist hierbei jedoch rücksicht zu nehmen

§ 39

die uhr ist mit der ghleichen hand zu bedienen mit der der zug ausgeführt worden ist.

§ 40

im übrigen gelten die regeln für das blitzspiel wie sie in den übergeordneten organisationen üblich sind. Sie werden vor beginn des turniers bekanntgegeben.

II. das sommer-turnier

§ 41


das sommer-turnier wird ohne klasseneinteilung gespielt.

die rundenzahl wird vor beginn des turniers vom vorstand festgelegt.

§ 42

1. die preise werden nach zwei gesichtspunkten vergeben:

a) nach den erreichten punkten,

b) nach der zahl der gewerteten partien.

2. jeder teilnehmer kann nur einen preis gewinnen. hat ein spieler auf zwei preise anspruch, so muß er wählen.

§ 43

1. die gesamtspielzeit einer partie beträgt 3 stunden.

2. es wird mit zeitvorgabe gespielt.

3. zu diesem zweck werden die spieler in 3 gruppen entsprechend ihrer spielstärke eingeteilt. die einteilung erfolgt durch den vorstand.

4.
spieler der gleichen gruppe haben je eineinhalb stunden zeit.

bei einem unterschied von 1 gruppe hat der stärkere spieler 1 stunde; der schwächere 2 stunden bedenkzeit.


bei einem unterschied von 2 gruppen ist das zeitverhältnis ½ stunde zu 2 ½ .

4. die farben werden jeweils ausgelost.

§ 44

1.
der nach der rangfolge schwächere spieler hat das recht, jeden vor ihm eingestuften spieler herauszufordern.


dieser muß die herausforderung annehmen, wenn er nicht nachweisen kann, daß er schon von einem im lokal anwesenden anderen spieler herausgefordert worden ist.

herausgefordert werden kann nur im lokal und am gleichen abend.

2.
an jedem spielabend kann nur eine partie gespielt werden.

3. wird ein anwesender spieler nicht herausgefordert – und nimmt auch niemand anwesender seine spielbereitschaft an – so kann er sich um 20 uhr beim spielleiter melden. dieser teilt ihm einen partner zu. kann dies nicht geschehen, erhält er kampflos einen punkt.

4.
ein solcher kampfloser punkt kann während des turnieres an einem spieler nur einmal vergeben werden.

§ 45

1. jede 4. runde wird nach schweizer system gespielt.

2. die paarungen werden um 20 uhr vom spielleiter ausgelost.

3. später eintreffende spieler werden nicht mehr berücksichtigt.

sie können an diesem spielabend keine gewertete partie spielen.

§ 46


jeder spieler kann nur einmal gegen den gleichen gegner spielen.

§ 47

notation ist nicht pflicht.

§ 48


bei punktgleichheit erhält der rangniedrigere spieler den vorderen platz.

V. die vereinsjugendmeisterschaft

§ 49

die einzelheiten der austragung (klassen, bedenkzeit usw.) werden jeweils vor beginn des turniers vom jugendleiter festgesetzt.

§ 50

der sieger erhält den titel „vereinsjugendmeister“ und den wanderpokal des jugendmeisters für 1 jahr.

§ 51

der jugendmeister ist berechtigt, im nächsten jahr in der klasse II (vormeisterturnier) mitzuspielen.


nbg, november 1975


für die richtigkeit der abschrift:








(neuhof) vorsitzender

